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Anlage 1 

  

Vergleich aller Varianten mit Auswirkungen auf die Ertragssituation 
und das Erreichen des angestrebten Kostendeckungsgrades von 20% 

 
 
In der Sozialausschusssitzung vom 10.05.2021 wurde mit den Stadträten besprochen, dass die Fraktionen auf Basis der Verwaltungsinfos 
und den ihnen zugesandten Infos der Elternbeiräte jeweils eine Stellungnahme abgeben, welche Kriterien bei der Berechnung der neuen 
KITA-Gebühren für sie wesentlich sind. 
 
Auf Basis dieser Stellungnahmen sind folgende Modelle entworfen und gerechnet worden. 
 
Der ursprüngliche Verwaltungsvorschlag dient als Referenzwert, mit denen die neuen Varianten verglichen werden. 
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Die Verwaltung hat in nun aufgrund der Vorschläge der Fraktionen neue Varianten erstellt. 
 
 
Die Hochrechnungen mit den Auswirkungen auf die Entwicklung der künftigen Erträge wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt. 
 
Der Stadtverwaltung Rheinfelden (Baden) liegt das Jahresbruttoeinkommen der Eltern nur dann vor, wenn die Eltern bereits in der 
Vergangenheit einen Antrag auf Gebührenermäßigung gestellt haben. Darüber, über welches Einkommen die übrigen Eltern verfügen, kann 
nur spekuliert werden. 
 
Bei der ggf. neu einzuführenden Beitragsklasse Jahresbruttoeinkommen unter 61.000 € wird unterstellt, dass künftig 30% derjenigen Eltern, 
die bisher keinen Antrag auf Gebührenermäßigung gestellt haben, künftig einen Antrag stellen werden, was ein zusätzliches Aufkommen an 
Anträgen auf Gebührenermäßigungen bedeutet. Diese Annahmen sind mit hohen Unsicherheiten behaftet. 
 
Bei der Beitragsklasse Jahresbruttoeinkommen unter 81.000 könnten 70% von den noch verbleibenden Eltern einen Antrag auf 
Gebührenermäßigung stellen. 
 
Bei allen Hochrechnungen wurde lediglich mit einer künftigen Kostensteigerung von 2,5% gerechnet, die nur dann realistisch ist, wenn 
die Einschränkung der Öffnungszeiten von bisher 50 Stunden auf künftig 45 Stunden erfolgt. 
Jede Abweichung auf der Kostenseite wird zu Lasten des zu erreichenden Kostendeckungsbetrag gehen. 
 
Bei allen neuen Varianten werden alle Kinder im Haushalt berücksichtigt. Eine Unterscheidung der Kinder nach verschiedenen 
Altersklassen ist mit so einem enormen Verwaltungsaufwand verbunden, dass dadurch wieder höhere Kosten entstehen. 
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Variante 1  

Es wurde eine neue Einkommensstufe geschaffen. 

Eltern mit einem Jahreseinkommen über 61.000 € erfahren eine Beitragserhöhung im ersten Jahr in Höhe von 16%. 

Für alle übrigen Einkommen gibt es eine Kostensteigerung von 8% im ersten Jahr und ab dem Folgejahr werden die Beiträge für alle 

Einkommensstufen um 4% angehoben. 

Der Kostendeckungsbeitrag von 20% wird bei dieser Variante im Jahr 2035 erreicht. 
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Variante 1 

Gebührentabelle für Kinder 3 – 6 Jahren 
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Variante 1 
 
Gebührentabelle für Kinder unter 3 Jahren 
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Variante 2  

Es wurden zwei neue Einkommensstufen geschaffen. Ein Jahreseinkommen unter 81.000 € und unter 61.000 €. 

Die Eltern mit einem Jahreseinkommen von über 81.000 erfahren eine Beitragssteigerung von 30% im ersten Jahr. 

Eltern mit einem Jahreseinkommen über 61.000 € erfahren eine Beitragserhöhung im ersten Jahr in Höhe von 20%. 

Für alle übrigen Einkommensstufen gibt es im ersten Jahr eine Kostensteigerung von 8%.  

Alle Einkommensstufen erhalten in den Folgejahren eine Kostensteigerung von 4%. 

 

Der Kostendeckungsbeitrag von 20% wird bei dieser Variante im Jahr 2032 erreicht. 
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Variante 2 

Gebührentabelle für Kinder 3 – 6 Jahren 

 

  



Seite 8 

Variante 2 
 
Gebührentabelle für Kinder unter 3 Jahren 
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Variante 3a 

Es wurde eine neue Einkommensstufe geschaffen.  

Die Eltern mit einem Jahreseinkommen von über 61.000 erfahren eine Beitragssteigerung von 20% im ersten Jahr. 

Für alle übrigen Jahreseinkommen gibt es im ersten Jahr eine Kostensteigerung von 8%.  

Alle Einkommensstufen erhalten in den Folgejahren eine Kostensteigerung von 4%. 

Der Kostendeckungsbeitrag von 20% wird bei dieser Variante im Jahr 2033 erreicht. 
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Variante 3a 

Gebührentabelle für Kinder 3 – 6 Jahren 
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Variante 3a 
 
Gebührentabelle für Kinder unter 3 Jahren 
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Variante 3b 

Es wurde eine neue Einkommensstufe geschaffen.  

Die Eltern mit einem Jahreseinkommen von über 61.000 erfahren eine Beitragssteigerung von 20% im ersten Jahr. 

Für alle übrigen Jahreseinkommen gibt es im ersten Jahr eine Kostensteigerung von 8%.  

Alle Einkommensstufen erhalten in den Folgejahren eine Kostensteigerung von 6%. 

Der Kostendeckungsbeitrag von 20% wird bei dieser Variante im Jahr 2026 erreicht. 
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Variante 3b 

Gebührentabelle für Kinder 3 – 6 Jahren 
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Variante 3b 
 
Gebührentabelle für Kinder unter 3 Jahren 
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Variante 4 

 

Es wurde eine neue Einkommensstufe geschaffen.  

Die Eltern mit einem Jahreseinkommen von über 61.000 erfahren eine Beitragssteigerung von 20% bis 45% im ersten Jahr, wenn die 

bisher gewährten Rabatte pro Kind von 20% auf künftig 15% reduziert werden. 

Dies hätte auch zur Folge, dass Eltern mit einem Jahreseinkommen unter 61.000 € eine Kostensteigerung von 8 bis 30% erfahren.  

In den Folgejahren erfahren alle Einkommensklassen eine Kostensteigerung von 8%. 

 

Der Kostendeckungsbeitrag von 20% wird bei dieser Variante im Jahr 2025 erreicht. 
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Variante 4 

Gebührentabelle für Kinder 3 – 6 Jahren 
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Variante 4 
 
Gebührentabelle für Kinder unter 3 Jahren 
 

 

 


